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14.3834

Motion Flückiger-Bäni Sylvia.
Aufteilung der Finanzhilfen
an Konsumentenorganisationen

Motion Flückiger-Bäni Sylvia.
Simplifier la répartition et le contrôle
des aides financières destinées
aux associations de consommateurs

CHRONOLOGIE

NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 29.09.16
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 06.06.18

14.3880

Motion Gössi Petra.
Präzisierung
der gesetzlichen Grundlagen
für die Gewährung von Finanzhilfen
an Konsumentenorganisationen

Motion Gössi Petra.
Préciser les bases légales
qui régissent l'allocation
d'aides financières aux associations
de consommateurs

CHRONOLOGIE

NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 29.09.16
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 06.06.18

Präsidentin (Keller-Sutter Karin, Präsidentin): Wir behandeln die beiden Motionen gemeinsam. Sie haben
dazu einen schriftlichen Bericht der Kommission erhalten. Die Kommission beantragt mit 12 zu 0 Stimmen
bei 1 Enthaltung, die beiden Motionen abzulehnen. Das Anliegen der Motion 14.3834 ist bereits erfüllt, die
Forderung der Motion 14.3880 hätte nach Ansicht der Kommission einen Eingriff in die Vereins- und Mei-
nungsäusserungsfreiheit zur Folge.

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben hat sich am 13.
April 2018 mit diesen beiden Geschäften beschäftigt, die, wie von der Ratspräsidentin erwähnt, gemeinsam
behandelt werden. Beide Motionen sind am 29. September 2016 vom Nationalrat angenommen worden.
Zur Motion Flückiger Sylvia: Sie beauftragt den Bundesrat, im Bereich der Konsumentenorganisationen Massnah-
men zur Vereinfachung zu ergreifen und die Aufhebung einer Verwaltungsverordnung zu prüfen.
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Mit der zweiten Motion, jener von Frau Gössi, wird der Bundesrat beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen für
die Gewährung von Finanzhilfen an Konsumentenorganisationen zu präzisieren.
In ihrer Begründung macht Frau Flückiger auf die Verwaltungsverordnung des WBF vom 31. Mai 2013 über
die Aufteilung von Finanzhilfen an Konsumentenorganisationen aufmerksam. Diese Finanzhilfen liegen in der
Grössenordnung von 900 000 bis knapp einer Million Franken. Nun wird moniert, dass hier vom Eidgenössi-
schen Büro für Konsumentenfragen eine völlig überbordende Bürokratie aufgezogen werde, die "ihresgleichen
sucht" – so die Begründung der Motionärin. Sie fordert darum eine Rückkehr zum bewährten Verteilschlüssel.
Der Bundesrat macht dann in seinen Ausführungen klar, dass dieses System erstens noch nicht lange an-
gewendet werde, dass es zweitens eine entsprechende Evaluation gegeben habe und dass das Büro für
Konsumentenfragen den Auftrag erhalten habe, das System wo nötig zu optimieren. Eine Rückkehr zum al-
ten System, das einen festen Verteilschlüssel hatte, erachte man aber nach so kurzer Zeit ohnehin nicht als
zweckmässig. Gemäss Artikel 5 der Verordnung über Finanzhilfen an Konsumentenorganisationen sei diese
Aufteilung so vorzunehmen, wie sie jetzt laufe, wenn die bewilligten Mittel nicht ausreichten, um 50 Prozent
der bei den Konsumentenorganisationen anfallenden anrechenbaren Kosten gemäss Artikel 3 der erwähnten
Verordnung zu decken.
Die Kommission schliesslich erachtet die Motion Flückiger Sylvia als erfüllt. Sie macht geltend, dass heute ein
stark vereinfachtes Verteilsystem zur Anwendung gelange. Der Bundesrat habe die Verwaltungsverordnung
zur Aufteilung der Finanzhilfen an Konsumentenorganisationen nämlich, wie von der Motionärin gefordert,
schon 2015 aufgehoben.

AB 2018 S 416 / BO 2018 E 416

Etwas anders gewichtet ist die Motion Gössi 14.3880. Sie möchte nämlich, dass die Konsumentenorganisatio-
nen keinesfalls auch politisch tätig werden dürfen. Hier hat die Kommission eine etwas andere Ansicht, denn
natürlich ist Konsumentenschutz per se immer auch etwas Politisches. Aber gewährt werden natürlich tatsäch-
lich nur drei Kategorien von Finanzhilfen. Ich rufe sie einfach in Erinnerung. Nach Artikel 5 des Konsumentenin-
formationsgesetzes werden Finanzhilfen für drei Kategorien von Tätigkeiten der Konsumentenorganisationen
gewährt:
1. für die objektive und fachgerechte Information in gedruckten oder elektronischen Medien;
2. für die Durchführung vergleichender Tests;
3. für das Aushandeln von Vereinbarungen über Deklarationen.
Schliesslich darf die vom Bund gewährte Finanzhilfe höchstens 50 Prozent der anrechenbaren Kosten ausma-
chen, die einer Organisation im Sinne des Konsumenteninformationsgesetzes entstehen. Die anrechenbaren
Kosten, die berücksichtigt werden können, sind zudem in Artikel 3 der Verordnung über Finanzhilfen an Kon-
sumentenorganisationen aufgeführt.
Das neue System für die Aufteilung der Finanzhilfen zwischen den Konsumentenorganisationen ACSI, FRC,
KF und SKS ist seit dem 1. Juli 2013 in Kraft und stützt sich sowohl auf eine quantitative als auch auf eine
qualitative Evaluation der dem Konsumenteninformationsgesetz entsprechenden Informationstätigkeit dieser
Organisationen. Die gesetzlichen Grundlagen für die Gewährung von Finanzhilfen an Konsumentenorganisa-
tionen, auch das betont der Bundesrat, seien demnach hinreichend präzise, und die Regeln zur Aufteilung der
Finanzhilfen veranlassten die Organisationen, sich den Tätigkeiten im Sinne des Konsumenteninformations-
gesetzes und keinen anderen Tätigkeiten zu widmen.
Die Kommission ist in ihren Erwägungen schliesslich darauf gekommen, dass die Motion Gössi, die auf die
politische Eindämmung der Tätigkeiten der Konsumentenorganisationen zielt, ein Eingriff in die Vereins- und
Meinungsäusserungsfreiheit wäre. Zudem gibt es, auch das betont die Kommission, diese Finanzhilfen aus-
schliesslich für die drei Kerntätigkeiten, die ich vorhin bereits erwähnt habe: für eine objektive und fachgerechte
Information, die Durchführung vergleichender Tests und das Aushandeln von Vereinbarungen über Deklaratio-
nen.
In diesem Sinn sieht die Kommission keinen weiteren Handlungsbedarf. Wir haben beide Motionen mit je 12
zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung abgelehnt und fordern Sie auf, uns zu folgen.

Schneider-Ammann Johann N., Bundesrat: Die Geschichte wurde jetzt vom Kommissionssprecher richtig
hergeleitet. Ich halte mich sehr kurz.
Die Forderungen der Motion Flückiger Sylvia sind erfüllt, das ist eine klare Sache.
Bei der Motion Gössi wurde auch richtig gesagt, dass es für das Verständnis dieser Motion wichtig sei, die gel-
tende Rechtsordnung und das Geschäftsmodell der Konsumentenorganisationen zu verstehen. Die Finanzhil-
fen gemäss geltendem Konsumenteninformationsgesetz dürfen ausschliesslich für drei Arten von Tätigkeiten
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verwendet werden, nämlich erstens für objektive und fachgerechte Information in gedruckten oder elektroni-
schen Medien, zweitens für die Durchführung vergleichender Produkttests und drittens für das Aushandeln
von Vereinbarungen über Deklarationen. Alle Konsumentenorganisationen widmen sich zusätzlich der Konsu-
mentenberatung und der Konsumentenpolitik, und das ist nicht im Widerspruch zum Konsumenteninformati-
onsgesetz. Die Konsumentenorganisationen finanzieren die zusätzlichen Tätigkeiten über Mitgliederbeiträge
oder andere nichtstaatliche Zuwendungen.
Das Anliegen der Motion, nur Konsumentenorganisationen, die keinen politischen Tätigkeiten nachgehen, Fi-
nanzhilfen zu gewähren, erachtet der Bundesrat als nicht angebracht, und dies insbesondere aus den folgen-
den drei Gründen:
1. Der Vollzug der gesetzlichen Grundlagen stellt sicher, dass die Finanzhilfen nicht für politische Aktivitäten
zweckentfremdet werden. Es gibt also keinen Handlungsbedarf.
2. Die Umsetzung der Motion würde einen zu starken Eingriff in die Verbandsfreiheit bedeuten und die freie
Meinungsäusserung einschränken.
3. Die Motion tangiert den Gleichbehandlungsgrundsatz. Andere Subventionsempfänger wie Nichtregierungs-
organisationen aus den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit, Umwelt und Landwirtschaft sind auch be-
rechtigt, sich politisch zu äussern, und dieses Recht soll auch den Konsumentenorganisationen weiterhin
gewährt werden.
Die Mitglieder erwarten von den Konsumentenorganisationen, wie auch von anderen nichtstaatlichen Organi-
sationen, dass sie sich politisch einbringen können. Es ist deshalb fraglich, ob eine Konsumentenorganisation,
die sich nicht politisch äussert, überhaupt überlebensfähig wäre.
Das heisst zusammengefasst, dass erstens die Anliegen der Motion Flückiger Sylvia erfüllt wurden, dass
zweitens hinsichtlich der Motion Gössi über den Vollzug sichergestellt ist, dass staatliche Subventionen nicht
zweckentfremdet werden können, und dass Ihnen drittens der Bundesrat beantragt, die beiden Motionen ab-
zulehnen.

14.3834, 14.3880
Abgelehnt – Rejeté

16.07.2018 3/3

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=43427

	Ergänzung / Complément
	Germann Hannes
	Schneider-Ammann Johann N.
	Ergänzung / Complément

